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Abschnitt A 
 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

1. Gegenstand der Deckung 

Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 

Sachschadens nach diesem Vertrag unterbrochen oder 

beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für 

den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden. 

2. Ertragsausfallschaden 

a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufen-

den Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicher-

ten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem 

Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 

mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der 

Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder -be-

einträchtigung nicht erwirtschaften konnte. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 

der Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch 

aa)  außergewöhnliche, während der Unterbrechung 

oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 

bb)  behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-

schränkungen; 

cc)  den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 

zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 

zerstörter, beschädigter oder abhanden gekom-

mener Sachen, Daten oder Programme nicht 

rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-

weit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebs-

erhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebüh-

ren für Energiefremdbezug handelt; 

bb)  Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-

zölle; 

cc)  umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-

frachten; 

dd)  umsatzabhängige Versicherungsprämien; 

ee)  umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzab-

hängige Erfindervergütungen; 

ff)  Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 

Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-

hängen. 

3. Haftzeit 

Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versi-

cherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leis-

tet. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. 

Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas ande-

res vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten bemes-

sen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist 

jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so be-

trägt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr. 

4. Daten und Programme 

Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Verände-

rung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Program-

men werden nur ersetzt, wenn sie als Folge eines Sach-

schadens am Datenträger, auf dem die Daten und 

Programme gespeichert waren, entstanden sind. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden  

durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 

von Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungs-

nehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffä-

hig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit be-

finden. 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge 

1. Sachschaden 

Sachschaden ist die Zerstörung, die Beschädigung oder das Ab-

handenkommen einer dem Betrieb dienenden Sache durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 

seiner Ladung. 

2. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 

Kraft auszubreiten vermag. 

3. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektri-

schen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sa-

chen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 

durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren ei-

nes Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befindlichen An-

tennen oder anderen Sachen als elektrischen Einrichtungen und 

Geräten stehen Schäden anderer Art gleich. 

4. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 

oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 

vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 

dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb 

und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Be-

hälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 

so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden durch 

Unterdruck. 

5. Nicht versicherte Schäden 

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schädendurch Erd-

beben; 

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, 

dass sich ein Sachschaden gemäß Nr. 1 verwirklicht hat; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-

brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die 

an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 

auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, 

dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder 

zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sa-

chen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
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vermittelt oder weitergeleitet wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht 

für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich 

an anderen Sachen ein Sachschaden gemäß Nr. 1 ver-

wirklicht hat. 

§ 3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und 

Terrorakte 

1. Ausschluss Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Verfü-
gung von hoher Hand 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden die durch Krieg, 

kriegsähnliche Ereignisse (z. B. Invasion, Bürgerkrieg, 

Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von ho-

her Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung) entste-

hen. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unru-

hen. 

3. Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 

nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

4. Ausschluss Terrorakte 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte. 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 

Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 

ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, 

Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 

Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regie-

rung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

§ 4 Versicherungsort 

Der Versicherer haftet für den Ertragsausfallschaden nur, 

sofern sich der Sachschaden innerhalb des Versichrungs-

ortes ereignet hat. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn Sachen infolge eines 

eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-

rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt worden 

sind. Voraussetzung ist, dass diese Sachen in zeitlichem 

und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang be-

schädigt oder zerstört wurden oder abhandengekommen 

sind. 

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-

zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder 

die als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 

§ 5 Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versiche-

rungssumme 

1. Versicherungswert 

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufen-

den Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versiche-

rungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbre-

chung des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

2. Bewertungszeitraum 

Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 

auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate verein-

bart ist. 

Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 
Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Mo-
nate. 

Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein 

Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, spätestens jedoch mit 

dem Ablauf der Haftzeit. 

3. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-

sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem 

Versicherungswert entsprechen soll. 

b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-

rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 

über die Unterversicherung zur Anwendung kommen. 

4. Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen. 

§ 6 Umfang der Entschädigung 

1. Entschädigungsberechnung 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Er-

tragsausfallschaden. 

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Um-

stände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betrie-

bes während des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch 

bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder ungünstig beeinflusst 

haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung 

nicht eingetreten wäre. 

b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 

Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt, von dem 

an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, als Folge der 

Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit er-

geben, sind angemessen zu berücksichtigen. 

c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich 

notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne 

die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden 

wären. 

d) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Be-

trieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sachen in-

folge des Sachschadens nicht eingesetzt werden. 

2. Unterversicherung 

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-

wert, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversiche-

rung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von 

Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender 

Berechnungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-

rungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 

b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 

gesondert festzustellen. 

Betriebsgewinn und Kosten sind in einer Position versichert, so-

weit für sie die gleiche Haftzeit gilt. 

c) Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 4 und Ent-

schädigungsgrenzen nach Nr. 5 sind im Anschluss an a) und b) 

anzuwenden. 

3. Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko ver-

einbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht 

berücksichtigt. 

4. Selbstbehalt 
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Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den ver-

einbarten Selbstbehalt gekürzt. 

Gelten mehrere Selbstbehalte für eine Position, so gilt der 

höchste Selbstbehalt. 

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 

nach Nr. 5 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwen-

den. 

5. Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungs-

fall höchstens 

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-

summe; 

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-

grenzen; 

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 

Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode 

beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-

schädigung. Die Jahreshöchstentschädigung umfasst 

also alle Entschädigungszahlungen inklusive aller Zah-

lungen für Kosten jeder Art im Zusammenhang mit 

Versicherungsfällen. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

§ 7 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-

spruchs abgeschlossen sind. 

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unter-

brechung und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich 

ist, den Betrag festzustellen, den der Versicherer für die 

verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergü-

ten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass 

ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung 

gezahlt wird. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 

Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab 

dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 

nicht mehr entsteht, zu verzinsen; maßgebend ist der 

frühere Zeitpunkt; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig. 

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) 

ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 

Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-

gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-

gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-

tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 

läuft. 

§ 8 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-

les verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverstän-

digenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 

Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-

tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

Im Schadenfall kann jede Partei, auch einseitig, verlangen, dass 

das Sachverständigenverfahren auf die Feststellung darüber aus-

gedehnt wird, welche Betriebsangehörigen des Versicherungsneh-

mers als Nichtfacharbeiter und welche als Facharbeiter, gegebe-

nenfalls im Sinne der im Versicherungsvertrag getroffenen beson-

deren Vereinbarungen, anzusehen sind. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-

nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 

die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständi-

gen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 

benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wo-

chen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 

auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 

Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 

Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzu-

weisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-

nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit 

ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-

son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist 

oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 

Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 

Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 

Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-

verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 

durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

a) Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

aa)  Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Ge-

schäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung 

oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene Ge-

schäftsjahr; 

bb)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 

ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Un-

terbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende 

der Haftzeit, ohne die versicherte Unterbrechung oder Be-

einträchtigung des Betriebes entwickelt hätten; 

cc)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen 

ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Un-

terbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende 

der Haftzeit, infolge der versicherten Unterbrechung oder 

Beeinträchtigung gestaltet haben; 

dd)  ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den 
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versicherten Ertragsausfallschaden beeinflussen. 

b) Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-

lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-

schaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten 

sind gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten 

sind zu kennzeichnen. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-

den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 

Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-

cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 

über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 

die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 

Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-

teien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-

mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 

nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-

chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-

bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 

Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 

durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 

Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 

oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 

die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-

mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-

genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ 9 Prämienrückgewähr 

1. Meldung der Versicherungssumme 

War der Versicherungswert für die abgelaufene Versiche-

rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und 

meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer 

innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Versiche-

rungsperiode, so wird, wenn nicht etwas anderes verein-

bart ist, die auf den Mehrbetrag der Versicherungssumme 

gezahlte Prämie bis zu einem Drittel der Jahresprämie 

rückvergütet. 

Der Versicherungswert ist für jede Position gesondert zu 

melden. 

2. Zu niedrig gemeldeter Betrag 

Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemel-

dete Betrag niedriger als der Versicherungswert der Ver-

sicherungsperiode, für die die Meldung abgegeben 

wurde, so wird der Schaden nur anteilig ersetzt. 

Es wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich zum 

ganzen Schaden verhält wie der gemeldete Betrag zum 

tatsächlichen Versicherungswert, höchstens jedoch zu 

der vereinbarten Versicherungssumme der Versiche-

rungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde. 

Eine bestehende Unterversicherung führt zu einer zusätz-

lichen Kürzung der Entschädigung. Eine Kürzung erfolgt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, 

dass weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfs-

person die unrichtige Meldung verschuldet hat. 

3. Jahresdurchschnittssumme 

Ist die Versicherungssumme während der Versicherungsperiode 

geändert worden, so gilt als Versicherungssumme gemäß Nr. 1 

und Nr. 2 die Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweili-

gen Versicherungssummen unter Berücksichtigung der Zeiträume 

ergibt, in denen sie gegolten haben. 

§ 10 Buchführungspflicht 

1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu führen. Inven-

turen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind für die 

3 Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zu schützen. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Ob-

liegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 be-

schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 

ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 11 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

1. Sicherheitsvorschriften 

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer 

a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 

gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. 

B. Betriebsferien); 

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen 

zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsneh-

mers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind 

so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussicht-

lich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschä-

digt werden oder abhandenkommen können; 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Ob-

liegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 be-

schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 

ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 12 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 

1 a) kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-

tragsschluss gefragt hat; 

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 

Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht ge-

nutzt wird. 
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Abschnitt B 

 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-

nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 

Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-

tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-

umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-

form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 

sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 

verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-

tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 

des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-

nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 

auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 

die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-

rers rückwirkend Vertragsbestandteil.  

 Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 

Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 

der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 

mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-

absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 

kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-

nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-

rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit-

teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-

zuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-

ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-

zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-

letzt. 

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 

das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 

Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-

ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 

abgeschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 

zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 

denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 

Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 

bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-

sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-

pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-

tung verpflichtet. 

  

 

c) Kündigung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 

leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 

denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-

gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-

geschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-

tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 

der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 

unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) 

oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines 

Monats in Schriftform geltend machen und dabei die Umstände ange-

ben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nach-

träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-

niserlangung angeben. 

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 

von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis er-

langt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) 

und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 

den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 

auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-

schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die 

Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 

Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.  

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 

nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 

wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum 

Rücktritt Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf 

von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-

rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist be-

läuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 

Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertra-

ges 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 

die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein-

malprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
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2. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-

nen Zeitraum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 

der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ab-

lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zu-

gegangen ist. 

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. 

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als 

drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgen-

den Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 

vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-

nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-

gehen. 

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. 

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 

der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-

gesehenen Zeitpunkt. 

6. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-

cherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 

der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

§ 3 Unterjährige Zahlweise 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch 

laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 

jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt. 

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen 

umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Viertel-

jahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie 

ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, 

jedoch höchstens ein Jahr. 

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäte-

ter Zahlung oder Nichtzahlung 

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 

Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 

Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-

gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 

vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie un-

verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 

dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-

rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 

erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 

Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maß-

gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 

Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 

nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 

ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 

Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-

cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 

einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-

folge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-

nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 5 Folgeprämie 

1. Fälligkeit 

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungs-

periode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-

cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-

raums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 

Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-

zug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 

zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 

zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 

(Mahnung). 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 

rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-

nen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfrei-

heit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zah-

lung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 

Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 

des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zin-

sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 

Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 

mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-

bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 

Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-

zug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 

ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-

nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
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Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Mo-

nats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 

(Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

§ 6 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-

einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-

punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-

ckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 

oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-

such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 

berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündi-

gen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 

dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-

hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermit-

teln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehl-

geschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-

rungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 

Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-

standen hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-

sicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die 

er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 

nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 

dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kennt-

nis erlangt hat. 

 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-

tragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, 

hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang 

des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 

über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-

derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 

der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Ver-

sicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-

sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 

gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-

rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 

Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 

Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-

tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 

hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden 

der Rücktrittserklärung zu. 

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 

beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 

gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 

Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-

rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-

rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 

zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-

pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-

rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versiche-

rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künf-

tiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 

kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 

der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-

gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-

rer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 

dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-

nis erlangt. 

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-

mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten; 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-

genüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 

innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 

erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we-

der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch 

mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-

derung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – 

einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-

derung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen meh-

rere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer un-

terschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 

nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 

unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
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ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 

Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 

einzureichen; 

gg) das Schadenbild solange unverändert zu lassen, 

bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-

chen durch den Versicherer freigegeben worden 

sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 

Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. 

B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis 

zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzu-

bewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 

Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, 

die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 

des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 

erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-

che und Höhe des Schadens und über den Umfang 

der Entschädigungspflicht gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 

deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 

werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-

piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-

verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und 

etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 

abhanden gekommene Sparbücher und andere 

sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-

sen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-

cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheit 

gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 

nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen mög-

lich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 

von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-

sicherungsnehmers entspricht. 

 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-

weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-

letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-

stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-

cherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-

ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-

cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ 9 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 

Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-

rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-

rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 

wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie-

gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem 

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 

nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-

chert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-

fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit-

ten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-

nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-

verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 

unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-

nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 

ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 

a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-

cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 

2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung ei-

ner Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-

chende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-

höhten Gefahr ausschließen. 

 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 

als 10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöh-

ten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-

nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-

rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungs-

recht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 

nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 

Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
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oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 

Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 

2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungs-

nehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versi-

cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 

kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-

cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 

groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist 

der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später 

als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 

Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-

sen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 

Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-

rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 

a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 

Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-

hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 

zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 

des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-

tungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 

die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-

laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 

Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-

schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 

verlangt. 

§ 10 Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-

rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 

Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 

mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 

Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 

Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 

würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen In-

halt geschlossen worden wäre. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 

Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 

zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-

den Kenntnis erlangt. 

§ 11 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 

andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mittei-

lung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-

summe anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) 

vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 8 

beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 

ganz oder teilweise leistungsfrei.  

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 

Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt 

hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-

fahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusam-

men den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 

die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 

Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Ge-

samtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-

tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 

ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 

aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 

Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 

bei demselben Versicherer bestehen. 

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-

ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-

den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 

in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-

samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-

rungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in 

diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

 Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 

Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 

höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 

der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 

worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 

Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-

gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-

sene Vertrag nichtig. 

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 

dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-

nis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-

hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 

dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-

cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 

auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-

cherung nicht gedeckt ist. 

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versi-

cherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeit-

punkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-

fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 

der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert ge-

sunken ist.  

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzei-

tig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
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kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 

Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prä-

mien verlangen. 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 

im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-

cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 

Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 

dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 

den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 

den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 

der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver-

sicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-

stimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 

der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-

nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-

gen.  

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-

mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-

cherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 

die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 

wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-

nehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 

wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-

den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 

Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-

bar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 

an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 

Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versiche-

rer nicht darüber informiert hat. 

§ 13 Aufwendungsersatz 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 

Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-

les den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 

des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 

Weisung des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um ei-

nen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzu-

wenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel-

tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 

wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-

jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 

erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 

des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 

kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 

entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 

betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-

einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 

Weisung des Versicherers entstanden sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforder-

lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-

schießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen 

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 

wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu 

erbringen sind; 

bb) zusätzlich in der Ertragsausfall-/Betriebsunterbrechungs-Ver-

sicherung 

- soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versiche-

rungsnehmer Nutzen entsteht; 

- soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht ver-

sichert sind oder 

- zur Beseitigung des Sachschadens. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 

Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-

stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zu-

ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefor-

dert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 

auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 

Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 

Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 

geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 

eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-

meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, 

es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-

cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-

tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang 

des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 

durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 

der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 

dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 

grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-

rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-

weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 

Versicherungsnehmer. 
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§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 

Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 

Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur 

bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Ver-

handlungen über die Entschädigung zulässig. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versiche-

rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späte-

ren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in 

Textform zu kündigen. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-

rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 

Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-

schädigungspflicht frei. 

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-

ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versi-

cherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 

Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-

lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 

kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-

falles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 

der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 

Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-

gung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-

sucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 

rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 

wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-

ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 

in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 

für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 

die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-

bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-

geben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 

des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 

in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-

richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-

gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 

Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-

nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 

Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-

zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-

sendung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 

seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 

der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-

sprechend Anwendung. 

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-

rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-

fend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 

ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-

sicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 

Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 

dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-

men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-

nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 

der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-

keit nicht kannte. 

§ 19 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 

seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

§ 20 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

ren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-

spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-

denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 

angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-

schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-

dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 21 Meinungsverschiedenheiten, Zuständiges Gericht 

1. Meinungsverschiedenheiten 

Wenn es einmal eine Beschwerde des Versicherungsnehmers oder 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer 

und dem Versicherer geben sollte, stehen dem Versicherungsnehmer 
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derzeit insbesondere die nachfolgenden Beschwerdemög-

lichkeiten offen. 

a) Beschwerdemanagement des Versicherers 

Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit sei-

nem Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versiche-

rer wenden. Die Adresse und die Telefonnummer finden 

sich im Begleitschreiben zum Versicherungsschein. Dar-

über hinaus ist eine Kontaktaufnahme auch über die im 

Versicherungsschein genannte Internetseite, speziell 

über die dort bei Kontakt für Feedback oder Verbesse-

rungen genannte E-Mailadresse des Versicherers mög-

lich.  

Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, 

kann sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an 

den Vorstand des Versicherers wenden.  

b) Versicherungsombudsmann e. V. 

Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsver-

trag als Verbraucher abgeschlossen hat, und der Versi-

cherungsnehmer mit der Entscheidung des Versicherers 

nicht einverstanden ist, kann der Versicherungsnehmer 

auch den Versicherungsombudsmann e. V. als unabhän-

gigen und neutralen Schlichter kontaktieren. Die derzeiti-

gen Kontaktdaten sind: 

Versicherungsombudsmann e. V.  

Postfach 08 06 32  

10006 Berlin  

www.versicherungsombudsmann.de  

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-

hängige Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell 

und unbürokratisch die Entscheidungen der Versicherer. 

Für Verbraucher arbeitet er kostenfrei. 

c) Versicherungsaufsicht 

Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer zu-

ständige Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen Kon-

taktdaten sind: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht  

Graurheindorfer Str. 108  

53117 Bonn  

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-

scheidung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich. 

d) Rechtsweg 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 

von den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten unbe-

rührt. 

2. Zuständiges Gericht 

a) Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-

mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-

sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen 

der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zustän-

dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 

der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-

nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 

handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch 

bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetrie-

bes zuständigen Gericht geltend machen. 

b) Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-

rungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließ-

lich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-

rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-

mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 

handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für 

den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-

gen Gericht geltend machen. 

§ 22 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
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